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G 3229701

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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203013

Fünfte Verordnung zur Änderung 
der Ausbildungsverordnung gehobener 

allgemeiner Verwaltungsdienst (Bachelor) Land
Vom 14. August 2017

Auf Grund des § 7 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S 310, ber. S. 642) verordnet 
das Ministerium des Innern im Einvernehmen mit dem 
Ministerium der Finanzen:

Artikel 1
Die Ausbildungsverordnung gehobener allgemeiner Ver-
waltungsdienst (Bachelor) Land vom 5. August 2008 
(GV. NRW. S. 572), die zuletzt durch Verordnung vom 21. 
August 2014 (GV. NRW. S. 477) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1.  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „Verordnung 
 über die Ausbildung und Prüfung 
 für die Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes der 
 Laufbahngruppe 2 des allgemeinen Verwaltungs-
 dienstes (Bachelor) des Landes Nordrhein-Westfalen 
 (Ausbildungsverordnung erstes Einstiegsamt 
 Laufbahngruppe 2 allgemeiner Verwaltungsdienst 
 Land – VAP2.1)“.

2.  § 1 wird wie folgt gefasst:

 „§ 1 
 Geltungsbereich

  Die Verordnung gilt für

 1.  die Laufbahn der Ämtergruppe des ersten Ein-
stiegsamtes der Laufbahngruppe 2 des allgemei-
nen Verwaltungsdienstes im Land Nordrhein-
Westfalen,

 2.  die Laufbahn der Ämtergruppe des ersten Ein-
stiegsamtes der Laufbahngruppe 2 der Deutschen 
Rentenversicherung Rheinland und der Deut-
schen Rentenversicherung Westfalen und

 3.  die Laufbahn der Ämtergruppe des ersten Ein-
stiegsamtes der Laufbahngruppe 2 des allge-
meinen Verwaltungsdienstes in den Gemeinden 
und Gemeindeverbänden im Land Nordrhein-
Westfalen.“

3.  § 1 a Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Mit dem Erwerb einer Laufbahnbefähigung für 
die Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes der 
Laufbahngruppe 2 in der Finanzverwaltung als 
 Diplom-Finanzwirtin oder Diplom-Finanzwirt oder 
für die Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes der 
Laufbahngruppe 2 des Justizdienstes als Diplom-
Rechtspfl egerin (FH) oder Diplom-Rechtspfl eger 
(FH) besteht zugleich eine Laufbahnbefähigung für 
alle in § 1 genannten Laufbahnen.“

4.  §  3 Absatz  1 Satz  2 Nummer  1 und 2 werden wie 
folgt gefasst:

  „1. für die allgemeine Verwaltung im Land Nord-
rhein-Westfalen die Bezirksregierungen, die Land-
wirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und das 
Landesamt für Besoldung und Versorgung,

  2. für die Gemeinden und Gemeindeverbände im 
Land Nordrhein-Westfalen die Gemeinden, die 
Städte, die Kreise, die Landschaftsverbände, der 
Landesverband Lippe, der Regionalverband Ruhr 
beziehungsweise die durch diese im Kommunalver-
fassungsrecht bestimmte Stelle und“.

5.  In § 6 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „des geho-
benen Dienstes“ durch die Wörter „der Ämtergruppe 
des ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2“ 
ersetzt.

6.  In §  8 Absatz  5 werden die Wörter „im mittleren 
Dienst“ durch die Wörter „in der  Ämtergruppe des 
zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1“ er-
setzt.

7.  § 10 a Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Beurlaubungszeiten ohne Dienstbezüge, Zeiten 
des Mutterschutzes für Beamtinnen oder Krank-
heitszeiten werden nicht auf die Ausbildungszeit 
nach Absatz  1 angerechnet, wenn insgesamt die 
Dauer von mehr als drei Monaten überschritten 
wird. Hiervon kann auf Antrag abgesehen werden.“

8.  § 10 b wird wie folgt gefasst:

 „§ 10b
 Regelungen für Prüfl inge mit Behinderungen

  Prüfl ingen mit Behinderungen sowie Prüfl ingen, die 
eine krankheitsbedingte Beeinträchtigung zum Zeit-
punkt der Prüfung aufweisen, ohne prüfungsunfähig 
zu sein, ist für die Teilnahme an der Bachelorprü-
fung (§  12 Absatz  1) auf Antrag vom Prüfungsamt 
der ihrer Behinderung oder krankheitsbedingten Be-
einträchtigung angemessene Nachteilsausgleich zu 
gewähren. Prüfl inge mit Behinderungen legen die er-
forderlichen Bescheinigungen über Art und Umfang 
ihrer Behinderung vor, sofern sie Erleichterungen im 
Rahmen der Prüfung in Anspruch nehmen wollen. 
Prüfl inge, die eine krankheitsbedingte Beeinträchti-
gung zum Zeitpunkt der Prüfung aufweisen, legen 
ein ärztliches Zeugnis vor. Art und Umfang des 
Nachteilsausgleichs sind mit ihnen zu erörtern. Der 
Nachteilsausgleich darf nicht zu einer qualitativen 
Herabsetzung der Prüfungsanforderungen insgesamt 
führen. Der Antrag soll zu Beginn eines jeden Studi-
enjahres gestellt werden. Die Schwerbehinderten-
vertretung kann an mündlichen Prüfungen von Prüf-
lingen mit Behinderungen mit deren Zustimmung 
beobachtend teilnehmen.“

9.  § 17 wird wie folgt gefasst:

 „§ 17
 Studienordnung

  (1) Die Fachhochschule wird ermächtigt, ergänzende 
Regelungen zur Durchführung der Ausbildung und 
Prüfung im Bachelor-Studiengang in einer Studien-
ordnung zu treffen. Insbesondere sind Regelungen zu 
treffen zu

 1.  den Folgen der Nichterbringung von Prüfungs-
leistungen und des Rücktritts von einer Prüfung,

 2.  den Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvor-
schriften, insbesondere ordnungswidrigen Verhal-
tens,

 3.  der Anrechnung von in anderen Studiengängen 
oder an anderen Hochschulen erbrachten Studi-
enzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen und

 4.  die Einsicht in die Prüfungsakten nach den ein-
zelnen Prüfungen oder einer abgeschlossenen 
Teilprüfung.

  (2) Die Studienordnung bedarf der Genehmigung 
durch das für Inneres zuständige Ministerium.“

10.  § 18 wird wie folgt gefasst:

„§ 18
Regelaufstieg

  Beamtinnen und Beamte der Ämtergruppe des zwei-
ten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 erwerben 
die Befähigung für die Laufbahn der Ämtergruppe 
des ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 
derselben Fachrichtung nach Maßgabe der Regelun-
gen für den Aufstieg von der Laufbahngruppe 1 in 
die Laufbahngruppe 2 der Laufbahnverordnung 
vom 21. Juni 2016 (GV. NRW. S. 461).“

11.  § 19 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „116“ durch 
die Angabe „115“ ersetzt.

 b)  Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

   „(2) Die erforderliche Unterweisungszeit dauert 
bei Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivoll-
zugsbeamten für die Ämtergruppe des ersten Ein-
stiegsamtes der Laufbahngruppe 2 ohne Lauf-
bahnprüfung drei Jahre. Sie ist sowohl an der 
Fachhochschule als Gasthörerin oder Gasthörer 
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als auch bei einer Ausbildungsbehörde abzuleis-
ten. Für die erfolgreiche Ableistung der Unterwei-
sungszeit und damit zum Erwerb der Befähigung 
für die Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes 
der Laufbahngruppe 2 des allgemeinen Dienstes 
sind grundsätzlich im Studiengang Staatlicher 
Verwaltungsdienst fachwissenschaftliche und 
fachpraktische Ausbildungsabschnitte sowie ein 
Kolloquium zu absolvieren und mit Leistungs-
nachweisen abzuschließen. Generelle Prüfungser-
leichterungen können gewährt werden. Bei der 
Feststellung der Abschlussnote werden die wäh-
rend des Studiums erbrachten Leistungen mit 80 
Prozent und das Kolloquium mit 20 Prozent be-
rücksichtigt.

   (3) Zum Laufbahnwechsel in die Ämtergruppe 
des ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 
des allgemeinen Verwaltungsdienstes zugelassene 
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe-
amte der Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes 
der Laufbahngruppe 2 mit Laufbahnprüfung 
können die Befähigung durch eine zweijährige 
Unterweisungszeit erwerben (erstes und zweites 
Studienjahr an der Fachhochschule). Hierfür sind 
fachwissenschaftliche Veranstaltungen und fach-
praktische Ausbildungsabschnitte erfolgreich ab-
zuschließen.“

12.  § 20 wird wie folgt gefasst:

 „§ 20
 Vorbereitungsdienst nach bisherigen Regelungen

  Für Studierende, die im September 2016 oder früher 
mit dem Vorbereitungsdienst im Bachelor-Studien-
gang begonnen haben, fi ndet weiterhin diese Verord-
nung in der bis zum [Einsetzen: Tag vor Inkraft-
treten dieser Verordnung] geltenden Fassung 
Anwendung. Die Verlängerungszeit des Vorberei-
tungsdienstes wird durch Fachhochschule und Ein-
stellungsbehörde im Einzelfall geregelt.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 14. August 2017

Der Minister des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2017 S. 702

320

Zweite Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über den elektronischen 

Rechtsverkehr bei den ordentlichen Gerichten
Vom 8. August 2017

Auf Grund des § 130 a Absatz 2 Satz 1 und 2 der Zivil-
prozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5. Dezember 2005 (BGBl.  I S.  3202; 2006 I S.  431; 
2007 I S.  1781) und des §  14 Absatz  4 Satz  1 bis 3 des 
Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
vom 17. Dezember 2008 (BGBl.  I S.  2586, 2587), in Ver-
bindung mit § 1 Absatz 2 des Justizgesetzes Nordrhein-
Westfalen vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S. 30), verord-
net das Ministerium der Justiz:

Artikel 1
Die Anlage zur Verordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr bei den ordentlichen Gerichten vom 10. 
Oktober 2016 (GV. NRW. S.  846), die durch Verordnung 
vom 10. November 2016 (GV. NRW. S. 984) geändert wor-
den ist, wird wie folgt gefasst:



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 27 vom 23. August 2017704

Anlage

Nr. Gericht Verfahrensbereich Datenverarbeitende Stelle Datum 
1. Landgericht 

Bochum 

Alle bürgerlichen Rechtsstreitig-
keiten, Familiensachen und Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit (Zivilsachen). Dazu gehören 
auch Zivilprozesssachen, die kraft 
Zuweisung beim Landgericht 
 Bochum zu führen sind.

Präsidentin des Oberlandesgerichts 
Köln, Zentraler IT-Dienstleister der 
Justiz des Landes Nordrhein-West-
falen

02.11.2016

2. Landgericht Aachen Alle bürgerlichen Rechtsstreitig-
keiten, Familiensachen und Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit (Zivilsachen). Dazu gehören 
auch Zivilprozesssachen, die kraft 
Zuweisung beim Landgericht 
 Aachen zu führen sind.

Präsidentin des Oberlandesgerichts 
Köln, Zentraler IT-Dienstleister der 
Justiz des Landes Nordrhein-West-
falen

01.12.2016

3. Amtsgericht 

Essen

Alle bürgerlichen Rechtsstreitig-
keiten, Familiensachen und Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit (Zivilsachen). Dazu gehören 
auch  Zivilprozesssachen, die kraft 
Zuweisung beim Amtsgericht Essen 
zu führen sind.
Grundbuchsachen sind vom 
 Geltungsbereich ausgenommen.

Präsidentin des Oberlandesgerichts 
Köln, Zentraler IT-Dienstleister der 
Justiz des Landes Nordrhein-West-
falen

01.12.2016

4. Amtsgericht 

Oberhausen

Alle bürgerlichen Rechtsstreitig-
keiten, Familiensachen und Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit (Zivilsachen). Dazu gehören 
auch  Zivilprozesssachen, die kraft 
Zuweisung beim Amtsgericht 
 Oberhausen zu führen sind.
Grundbuchsachen sind vom 
 Geltungsbereich ausgenommen.

Präsidentin des Oberlandesgerichts 
Köln, Zentraler IT-Dienstleister der 
Justiz des Landes Nordrhein-West-
falen

01.12.2016

5. Landgericht 

Düsseldorf

Verfahren nach § 101 Absatz 9 des 
Urheberrechtsgesetzes in der 
 Fassung der Bekanntmachung vom 
9.9.1965 (BGBl. I S. 1273), das 
 zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20.12.2016 (BGBl. I S. 3037) 
 geändert worden ist.

Präsidentin des Oberlandesgerichts 
Köln, Zentraler IT-Dienstleister der 
Justiz des Landes Nordrhein-West-
falen

15.09.2017

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den  8. August 2017

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2017 S. 703

5. Änderung des Regionalplans
für den Regierungsbezirk Arnsberg

Teilabschnitt Oberbereich 
Dortmund / westlicher Teil im Gebiet 
der Stadt Dortmund (Westfalenhütte)

Vom 7. August 2017

Die Verbandsversammlung des Reginalverbandes Ruhr 
hat in ihrer Sitzung am 7. April 2017 die 5. Änderung des 
Regionalplans für den Regierungsbezirk Arnsberg – Teil-
abschnitt Oberbereich Dortmund / westlicher Teil – im 
Gebiet der Stadt Dortmund (Westfalenhütte): Änderung 
der Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzung 

(GIB), der Allgemeinen Siedlungsbereiche (ASB) und der 
Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereiche, aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalverband Ruhr mit 
Bericht vom 4. Mai 2017 – Aktenzeichen: 15/5_DO – 
gemäß § 19 Absatz 6 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Oktober 
2016 (GV. NRW. S. 868) geändert worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei dem Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbe-
hörde) sowie der Stadt Dormund zur Einsicht für jeder-
mann niedergelegt. 

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  11 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 124 der 
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geän-
dert worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. 
Damit sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumord-
nungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 12 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung bei der Erarbeitung und Auf-
stellung der Änderung des Regionalplanes unbeachtlich 
werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Regionalplans gegenüber dem Regio-
nalverband Ruhr (Regionalplanungsbehörde) unter Dar-
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legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden ist.

Düsseldorf, den 7. August 2017

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Andreas  M a c h w i r t h

– GV. NRW. 2017 S. 704

10. Änderung des Regionalplans
für den Regierungsbezirk Detmold

Teilabschnitt Paderborn-Höxter
auf dem Gebiet der Gemeinde Hövelhof

Vom 7. August 2017

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Detmold hat in 
seiner Sitzung am 27. März 2017 die 10. Änderung des 
Regionalplans für den Regierungsbezirk Detmold „Teil-
abschnitt (TA) Paderborn-Höxter“; Rücknahme des 
„Vorsorgebereichs für gewerbliche und industrielle Nut-
zungen“ auf dem Gebiet der Gemeinde Hövelhof, aufge-
stellt.

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Detmold mit Bericht vom 21. April 2017 – Aktenzeichen: 
32-29.Änd_OBBi – gemäß § 19 Absatz 6 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 
(GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S.  868) geändert 
worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Ver-
öffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei der Bezirksregierung Detmold (Regionalplanungsbe-
hörde) sowie dem Kreis Paderborn und der Gemeinde 
Hövelhof zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  11 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 124 der 
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geän-
dert worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. 
Damit sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumord-
nungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 12 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung bei der Erarbeitung und Auf-
stellung der Änderung des Regionalplanes unbeachtlich 
werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
 Bekanntmachung des Regionalplans gegenüber der 
 Bezirksregierung Detmold (Regionalplanungsbehörde) 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden ist.

Düsseldorf, den 7. August 2017

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Andreas  M a c h w i r t h

– GV. NRW. 2017 S. 705

29. Änderung des Regionalplans
für den Regierungsbezirk Detmold

Gebietsentwicklungsplan – Teilabschnitt 
 Oberbereich Bielefeld auf dem Gebiet 
der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Vom 7. August 2017

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Detmold hat 
in  seiner Sitzung am 27. März 2017 die 29. Änderung 
des  Regionalplans für den Regierungsbezirk Detmold 
„Gebietsentwicklungsplan (GEP) – Teilabschnitt (TA) 
Oberbereich Bielefeld“; Neudarstellung eines interkom-
munalen „Bereichs für gewerbliche und industrielle 
Nutzungen“ (GIB) der Kommunen Schloß Holte-Stuken-
brock (Kreis Gütersloh), Hövelhof (Kreis Paderborn) und 
Augustdorf (Kreis Lippe) auf dem Gebiet der Stadt 
Schloß Holte-Stuckenbrock, aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Detmold mit Bericht vom 21. April 2017 – Aktenzeichen: 
32-29.Änd_OBBi – gemäß § 19 Absatz 6 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 
(GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S.  868) geändert 
worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans bei 
der Bezirksregierung Detmold (Regionalplanungsbe-
hörde) sowie den Kreisen Gütersloh, Paderborn und Lippe 
sowie der Städte Schloß Holte-Stukenbrock, Hövelhof 
und Augustdorf zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  11 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 124 der 
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geän-
dert worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. 
Damit sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumord-
nungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 12 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung bei der Erarbeitung und Auf-
stellung der Änderung des Regionalplanes unbeacht-
lich  werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des Regionalplans gegenüber der 
 Bezirksregierung Detmold (Regionalplanungsbehörde) 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden ist.

Düsseldorf, den 7. August 2017

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Andreas  M a c h w i r t h

– GV. NRW. 2017 S. 705

81. Änderung des Regionalplans
für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99)

im Gebiet der Stadt Voerde
Vom 7. August 2017

Die Verbandsversammlung des Reginalverbandes Ruhr 
hat in ihrer Sitzung am 7. April 2017 die 81. Änderung 
des Regionalplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf 
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(GEP 99) im Gebiet der Stadt Voerde: Erweiterung und 
Änderung eines Bereiches für gewerbliche und industri-
elle Nutzungen (GIB) mit Zweckbindung – Standorte für 
den kombinierten Güterverkehr, aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalverband Ruhr mit 
Bericht vom 4. Mai 2017 – Aktenzeichen: 15/81 Änd GEP 
99 – gemäß §  19 Absatz  6 des Landesplanungsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Oktober 
2016 (GV. NRW. S. 868) geändert worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Ver-
öffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei dem Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbe-
hörde) sowie dem Kreis Wesel und der Stadt Voerde zur 
Einsicht für jedermann niedergelegt. 

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  11 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 124 der 
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geän-
dert worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. 
Damit sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumord-
nungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 12 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung bei der Erarbeitung und Auf-
stellung der Änderung des Regionalplanes unbeachtlich 
werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung des Regionalplans gegenüber dem Regio-
nalverband Ruhr (Regionalplanungsbehörde) unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden ist.

Düsseldorf, den 7. August 2017

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Andreas  M a c h w i r t h

– GV. NRW. 2017 S. 705
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